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Kleine Anfrage 4984 
 
der Abgeordneten Henning Höne, Christof Rasche und Dietmar Brockes   FDP 
 
 
 
Was unternimmt die Landesregierung, um die Akzeptanz von Schützenfesten in der 
Gesellschaft zu stärken? 
 
 
Die vielen Bruderschaften und Schützenvereine sind häufig integraler Bestandteil der 
nordrhein-westfälischen Kommunen. Sie gehören dort oftmals seit vielen Jahrhunderten zum 
historischen Brauchtum in den Sommermonaten. Aber nicht nur an den jeweiligen 
Schützenfestwochenenden gehört das Vereinsleben für viele Bürgerinnen und Bürger zum 
persönlichen Leben. Die Vereine leisten vielfach in den Orten wichtige ehrenamtliche Arbeit, 
die die Gesellschaft insgesamt stützt und den Zusammenhalt der Gesellschaft fördert. Ferner 
sind sie Vereine vielfach Brücke zum Zutritt zur lokalen Gesellschaft für Neuzugezogene. 
Wenn man in den Vereinen aktiv wird, vereinfacht sich die soziale Integration. Denn man lernt 
durch das Vereinswesen viele Menschen auch aus der Nachbarschaft in ungezwungener 
Atmosphäre kennen und Freundschaften können entstehen. 
 
An diesem Wochenende fand zum Beispiel das historische Schützenfest in Grevenbroich-
Orken statt. In dem Grevenbroicher Stadtteil ist dies seit 1898 gute Tradition. Zu dieser gehört 
auch das Wecken in bestimmten Straßenzügen durch den lokalen Tambourcorps am 
Sonntagmorgen. Zwar existiert in Nordrhein-Westfalen eine generelle Nachtruhe bis 6 Uhr 
morgens (vgl. § 9 (1) Lärmimmissionsschutzgesetz NRW). Davon sind jedoch begründete 
Ausnahmen möglich, wenn diese von den örtlichen Behörden genehmigt sind. „Ein öffentliches 
Bedürfnis liegt in der Regel vor, wenn eine Veranstaltung auf historischen, kulturellen oder 
sonst sozialgewichtigen Umständen beruht und deshalb das Interesse der Allgemeinheit an 
der Durchführung der Veranstaltung gegenüber dem Schutzbedürfnis der Nachbarschaft 
überwiegt“ (Lärmimmissionsschutzgesetz NRW, § 9 (3)). Bis zu diesem Wochenende wurde 
ein solches Wecken noch nie von der Polizei untersagt, da die Grevenbroicher 
Stadtverwaltung wie in jedem Jahr das Wecken durch den sogenannten „Regimentsbefehl“ 
auch in diesem Jahr genehmigt hatte. An diesem Sonntag traf sich der Tambourcorps wie 
gewohnt und genehmigt um fünf Uhr morgens zum Musikspielen. Kurze Zeit später kamen 
zwei örtliche Streifenpolizisten und untersagten kurzerhand das Wecken der Spielleute. Die 
Polizei war ausgerückt, nachdem sich ein Anwohner an die Polizei gewandt hatte, weil 
„Jugendliche auf der Düsseldorfer Straße mit Instrumenten spielen würden“ (Neuß-
Grevenbroicher Zeitung (NGZ), 25. Juli 2016). 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12577 

 
 

2 

Später stellte sich heraus, dass dieses von der Polizei ausgesprochene Verbot „nicht 
rechtmäßig“ (NGZ, 25. Juli 2016) war, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Den im Dienst 
befindlichen Beamten war „offensichtlich [...] diese Ausnahme […] nicht bekannt, was wir 
bedauern“ (NGZ, 25. Juli 2016). 
 
Dieser Vorgang sorgte für viel Verärgerung nicht nur bei dem beteiligten Musikspielverein und 
dem konkreten Schützenverein, sondern auch in den sozialen Medien und in weiten Teilen der 
Bevölkerung. Der Vizepräsident des Orkener Vereins fasste zusammen: „Für die Beschwerde 
der Anwohner haben wir nicht viel Verständnis. Damit werden Traditionen unterlaufen“ (NGZ, 
25. Juli 2016). Der Bezirksbundesmeister der historischen Schützenbruderschaften ergänzt in 
der Presse: „Das ist unfassbar. Es bestätigt den gesellschaftlichen Stellenwert, den unsere 
Schützenfeste heute leider haben“ (NGZ , 25. Juli 2016). 
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:  
 
1. Wie bewertet die Landesregierung den o.g. Vorfall konkret, bei dem es zu erheblichem 

Unmut in der Bevölkerung gekommen ist? 
 

2. Sind der Landesregierung vergleichbare Fälle in anderen Kommunen Nordrhein-
Westfalens bekannt? (Bitte detailliert darstellen.) 

 
3. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass die sich im Dienst befindlichen 

Polizeibeamten über erteilte Ausnahmegenehmigungen bei entsprechenden 
Beschwerden vorab informiert werden, sodass zukünftig keine nicht rechtmäßigen 
Verbote von der Polizei mehr ausgesprochen werden? 

 
4. Inwiefern nimmt die Landesregierung einen negativen Trend hinsichtlich des 

gesellschaftlichen Stellenwerts von Schützenvereinen in der Gesellschaft wahr? 
 
5. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung konkret ergriffen bzw. beabsichtigt die 

Landesregierung zu ergreifen, um die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber den 
Schützenvereinen zu stärken? 

 
 
 
Henning Höne 
Christof Rasche 
Dietmar Brockes 
 
 
 


